
Vorschlag Verbesserung Öffentlichkeitsarbeit Baumschutz Anlage 4

Vorschlag zur künftigen Verfahrensweise zur Information der Öffentlichkeit hinsichtlich Natur- und Baumschutz

genehmigungsbedürftige 
Vorhaben

mögliche Veranlasser 
eines Vorhabens

rechtzeitige Info über   (V: 
Veranlasser)

Möglichkeit der Einflussnahme 
durch Verwaltung

Umgang mit Beschwerden (V: 
Umweltamt)

Stadt

z.B. FB 23 Pressestelle*,GWA Verfügung OB

1. Telefonische Anfragen:  Klärung auf 
"kurzem Weg", wenn so keine Abhilfe 
möglich dann:

Genehmigungen nach 
Baumschutzsatzung Amt 61 Pressestelle, GWA Verfügung OB

2. analog Vorliegen schriftlicher 
Beschwerden - Registrierung beim 
Beschwerdemanagement-Schreiben an 
Bürger, 

Genehmigungen nach §18ff 
NatSchG LSA Amt 66 Pressestelle, GWA Verfügung OB

3. ggf. Info auf Internetseite des 
Umweltamtes evtl. Forum

Befeiung von den Verboten des § 
37 NatSchG LSA EB SFM Pressestelle, GWA Verfügung OB 3. ggf. Presseerklärung

für Baumaßnahmen oder 
umfangreichere Pflegemaßnahmen EB KGM Pressestelle, GWA Verfügung OB

4. ggf. Vor-Ort-Termin mit Beteiligten 
unter Einbeziehung GWA

EB SSW Pressestelle, GWA Verfügung OB
Gesellschaften mit städtischer 
Beteiligung Einflussnahme nur begrenzt möglich!

SWM Presse*, GWA
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Geschäftsführung und Stadträte im Aufsichtsrat

1. Telefonische Anfragen:  Klärung auf 
"kurzem Weg", wenn so keine Abhilfe 
möglich dann:

WOBAU Presse, GWA, Hauswurf
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Geschäftsführung und Stadträte im Aufsichtsrat

2. ggf. Weiterleitung der schriftlichen 
Beschwerden an städtische 
Gesellschaft

MVB Presse, GWA
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Geschäftsführung und Stadträte im Aufsichtsrat

Zoo gGmbH Presse, GWA
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Geschäftsführung und Stadträte im Aufsichtsrat

Magdeburger Hafen GmbH Presse, GWA
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Geschäftsführung und Stadträte im Aufsichtsrat
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genehmigungsbedürftige 
Vorhaben

mögliche Veranlasser   
eines Vorhabens

rechtzeitige Info über     (V: 
Veranlasser)

Möglichkeit der Einflussnahme 
durch Verwaltung

Umgang mit Beschwerden (V: 
Umweltamt)

z.B. Natur- und Kulturpark Elbaue Presse, GWA
Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Stadträte im Aufsichtsrat s.o.

Genehmigungen nach 
Baumschutzsatzung Stadion MD GmbH Presse, GWA

Hinweis in der Genehmigung, Schreiben an 
Stadträte im Aufsichtsrat

Genehmigungen nach §18ff 
NatSchG LSA andere öffentlich-rechtliche Träger Info nur auf freiwilliger Basis des Veranlassers! 

Befeiung von den Verboten des § 
37 NatSchG LSA LIMSA Presse

Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

1. Telefonische Anfragen:  Klärung auf 
"kurzem Weg", ob z.B. Genehmigung 
vorliegt. Weiteres Vorgehen aus 
Datenschutzgründen nicht möglich.

für Baumaßnahmen oder größere 
Pflegemaßnahmen Landesbaubetrieb Presse

Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

LHW Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

BIMA Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

WSA Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

WNA Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

Uni, Hochschule Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

DBAG - Netz Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

kirchliche Einrichtungen Presse
Hinweis in der Genehmigung im Sinne der 
"Amtshilfe",  

große Privateigentümer Info nur auf freiwilliger Basis des Veranlassers! 

WBG Stadtfeld Presse, GWA Hinweis in der Genehmigung

1. Telefonische Anfragen:  Klärung auf 
"kurzem Weg", ob z.B. Genehmigung 
vorliegt. Weiteres Vorgehen aus 
Datenschutzgründen nicht möglich.

WBG 1893 Presse, GWA Hinweis in der Genehmigung
WBG Reform Presse, GWA Hinweis in der Genehmigung
Vattenfall Presse Hinweis in der Genehmigung
kleine Privateigentümer Information der Öffentlichkeit nur im Ausnahmefall, Schutz der Privatsphäre überwiegt

* Die entsprechenden Mitteilungen können der Presse nur angeboten werden. Über die Veröffentlichung entscheidet letztendlich die Redaktion!
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